
Checkliste zur Chemikaliengesetzgebung  
   
 
 
 

Amt für Lebensmittelkontrolle, Fachbereich Chemikalien, 8750 Glarus 
Telefon 055 646 66 42, Telefax 055 646 66 98, www.gl.ch 

Checkliste Ansprechperson GL 

Amt für Lebensmitte lkontrolle  
Fachbereich Chemikalien 
Ennetbühlerstr. 6 
8750 Glarus 
055 / 646 66 42 , peter.wagner@gl.ch 

 
Mit dieser Checkliste möchten wir Sie bei der Einfü hrung der neuen Chemikalienge-
setzgebung in Ihrem Betrieb unterstützen. Durch das  Beantworten der Fragen erfahren 
Sie, welche Vorschriften des neuen Gesetzes Sie bet reffen. 
 
 

Firmenangaben: 
 
Firma:  
 
Abteilung / Branche: 
 
Strasse: 
 
PLZ: Ort:  
 
Angaben zur Chemikalien-Ansprechperson: 
 
Name: Vorname: 
 
Beruf / Funktion: Geburtsdatum: 
 

Nur falls abweichend von der obigen Adresse: 
 
 

Firma: 
 
Adresse: 
 
PLZ: Ort: 
 
 
 

���� Wir stellen gefährliche Chemikalien  her, siehe Merkblätter A01 und C02.  
 
���� Wir importieren gefährliche Chemikalien , siehe Merkblätter A02 und C02.  
  
 (gefährliche Chemikalien sind am 
Wenn nein, weiter zu "Handeln", Rückseite. Gefahrensymbol   
 oder am Giftband erkennbar) 

 

Falls Sie eine der beiden Fragen oder beide mit ja beantwortet haben, muss Ihr Betrieb unserem Amt in Glarus 
jeweils unaufgefordert  die Chemikalien-Ansprechperson mitteilen, siehe Merkblatt C03 . 
 
 Wir importieren oder stellen folgende Erzeugnisse her:     
      
 � Biozide   (Zulassung VBP) � Pflanzenschutzmittel  (Zulassung PSMV)  
 � Textilwaschmittel  (ChemRRV, 2.1.) � Dünger  (DüV, DüBV)  
 � Reinigungsmittel  (ChemRRV, 2.2) � Druckgaspackungen  (ChemRRV, 2.12)  
 � Neustoffe   (Zulassung ChemV) � übrige Produkte      
 
 Beachten Sie bitte die speziellen Regelungen für das Inverkehrbringen dieser Produktegruppen (gesetzli-

che Vorschriften in Klammern); Siehe auch Merkblätter B01 bis B05. 
 
 
 � Wir importieren gefährliche Chemikalien ausschliesslich zum Eigenbedarf.   
 
 Beim Import von Chemikalien zum Eigenbedarf entfallen bestimmte Vorschriften (siehe Merkblatt A08 ). 
 

 Bitte wenden 



����  Wir handeln mit gefährlichen Chemikalien.  
 
Wenn nein, weiter zu "Verwenden", unten. 
 

 

Falls ja: 
 
� Wir verkaufen an gewerbliche Verwender  oder Wiederverkäufer  Chemikalien mit folgender  
 Kennzeichnung (siehe Merkblatt A05 ):     
      
 neu: T+ T Xn C Xi F+ F E O N alt: GK1 GK2 GK3 GK4 GK5 frei  

   ���� ���� � � � � � ���� � �  ���� � � � � �  
 
 Falls Sie bei den dunkel schraffierten Feldern ein Kreuz gemacht haben, muss Ihr Betrieb unserem Amt 
 in Glarus jeweils unaufgefordert  die Chemikalien-Ansprechperson mitteilen, siehe Merk blatt C03.  
 
� Wir verkaufen an private Kunden  Chemikalien mit folgender Kennzeichnung (siehe Merkblatt A04 ):   
      
 neu:  T Xn C Xi F+ F E O N  alt: GK2 GK3 GK4 GK5 frei  

    ���� � ���� � � � ���� � �   � � � � �  

    ����    Abwehrspray  (Pfefferspray)             (GK steht für Giftklasse)    
 
 Falls Sie bei den dunkel schraffierten Feldern ein Kreuz gemacht haben, braucht Ihr Betrieb eine Person 
 mit Sachkenntnis  (siehe Merkblatt C04 ). Ihr Betrieb muss unserem Amt in Glarus jeweils unauf ge- 
 fordert  die Chemikalien-Ansprechperson mitteilen, siehe Merkblatt C03 . 
 

 
 
 

���� Wir verwenden gefährliche Chemikalien, siehe Merkblatt A03.  
 
Wenn nein, weiter zum Schluss der Checkliste. 
 

 

Falls ja, muss Ihr Betrieb eine Chemikalien-Ansprechperson bezeichnen und diese unserm Amt in Glarus auf 
Anfrage  hin mitteilen (siehe Merkblatt C03) . 
 
 Wir verwenden folgende Chemikalien: Wir führen folgende Tätigkeiten mit Chemikalien aus:   
        
 � Holzschutzmittel   � Schädlingsbekämpfung im Auftrag Dritter    
 � Holzschutzmittel in Wohnhäusern   � Schädlingsbekämpfung mit Begasungsmittel   
 � Kältemittel     � Wasseraufbereitung in Gemeinschaftsbädern   
 � Pflanzenschutzmittel        
 

 Falls Sie eine dieser Fragen mit ja beantwortet haben, muss in Ihrem Betrieb mindestens eine Person mit 
 einer entsprechenden Fachbewilligung  arbeiten, siehe Merkblatt C05. 
 

 Falls Sie bei den dunkel schraffierten Feldern ein Kreuz gemacht haben, müssen Sie unserem Amt in 
 Glarus zudem die Chemikalien-Ansprechperson unaufgefordert  mitteilen, siehe Merkblatt C03. 
 
 � andere, nicht erwähnte Verwendung  von gefährlichen Chemikalien (keine Fachbewilligung nötig)   
 

 
Einige Spezialfälle sind durch diese Checkliste nicht abgedeckt.  
Die weiteren Merkblätter erhalten Sie unter www.gl.ch -> Verwaltung -> Sanitäts- und Fürsorgedirektion -> Amt 
für Lebensmittelkontrolle -> Fachbereich Chemikalien oder direkt über unser Amt in Glarus. 
 
Wir bitten Sie, die ausgefüllte Checkliste an das  
 -  Amt für Lebensmittelkontrolle, Fachbereich Chem ikalien, Ennetbühlerstrasse 6, 8750 Glarus  
zurück zu schicken. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter peter.wagner@gl.ch gerne zur Verfügung. 
 
 

Datum: Unterschrift: 


